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Die einmalige Dermögensabgabe

weck der folgenden Ausführungen iſt nicht für oder eine ſo
umſtrittene aßnahme, Wie eS die einmalige Vermögensabgabe

einzutreten Es handelt ſich be dieſem Steuerprojekte zweifellos enne
reim politiſche aßrege und es Ide den Traditionen dieſer Zeitſchrift
nicht entſprechen, enn wWwir ſolchem Falle Stellung nehmen wollten
Da aber anderſeits ntereſſe Unſerer eſer ieg über ieſe Art der
Beſteuerung Unterri ſein, beſchränken Wwir uns darauf, über rühere
Anläufe der Abbürdung von Staatsſchulden durch einmalige größere
Vermögensabgabe, über die für Uund leſe aßrege angeführten
Gründe und über die techniſche Dur  rung berichten !

auchte der Plan der Tilgung der Staatsſchulden durch einmalige
Vermögensabgabe nach dem Spaniſchen Erbfolgekrieg auf der die ngli
Staatsſchuld auf die damals als unerhör angeſehene Höhe bon Mil⸗
lionen un erling emporgetrieben Utcheſon überreichte nig
Georg bon England Plan zur ſofortigen Abbürdung der ganzen
Staa  u durch einmalige allgemeine Abgabe bon des er⸗
mögens Er aing Abet vbon dem edanken aus daß die Staatsſchuld
eigentlich nur Eemne Fiktion und Wirkli  ei die einzelnen Staatsbürger *

die Uldner eien, die aher am beſten täten, die dadurch aus
der Welt chaffen, daß jeder ſeinem ermögen entſprechenden eil
abon für eine echnung übernähme

Aus der reichen Literatur Über teſe Frage ſeien hervorgehoben Die Neu⸗
ordnung der eu Finanzwirtſchaft Herausgegeben Uuftrage des Vereins
für Sozialpolitik von Dr Herkner Teil München U Leipzig 1918 araus
beſonders die Abhandlungen Die einmalige Vermögensabgabe, von Dr Diehl
Die finanzielle Dur der einmaligen Vermögensabgabe, von De Felix
Somary; Abbürdung der Krieg von Dr. Dietzel. Kriegskoſtendeckung
und Reichsfinanzreform, von gar Jaffé, für ozialwiſſenſchaft und
Finanzpolitik III (1916/17) 711 Gedanken über die Deckung und Auf⸗
bringung der Kriegskoſten, von ombert, ebd 742 ff Unſere Finanzen
nach dem Kriege, von Dr. Kuczynſki, Berlin 1917 Zur rage der Ver⸗
mögensabgabe Deutſchland, von Prof Dr. ranz Eulenburg, der Wiener
Neuen Freien Preſſe“ Nr. 134 vom NRNov 1917
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28 dir einmalige Dentdnendaheabe

Der Nlan kam nicht zur Ausführung und konnte in der primitiven

Formulierung, die ihm Hutcheſon gab, auch nicht zur Ausführung kommen.

Aber ein Jahrhundert ſpäter griff kein Geringerer als der berühmte eng⸗

liſche Nationalökonom David Ricardo in ſeinen Principles of Political

Economy and Taxation den Plan wieder auf. Die Zeitlage war auch

ganz danach angetan. Die Staatsſchuld Englands war nach Beendigung

der napoleoniſchen Kriege auf 860 Millionen Pfd. Sterling angewachſen,

was bei einer Bevölkerung von 19 bis 20 Millionen einer Schuld von

rund 43 Pfd. Sterling auf den Kopf der Bevölkerung gleichkommt. Die

Steuern verſchlangen ein Viertel des jährlichen Volkseinkommens. Um dieſe

allgemein als unerträglich empfundenen Steuerlaſten zu mildern, ſchlug Ricardo

1

wie Erhebung einer einmaligen Vermögensabgabe vor. Er ſagt 1:

„Ein Land, welches eine große Schuldenlaſt aufgehäuft hat, befindet ſich in

einer ſehr verkünſtelten (artificial) Lage, und obwohl der Betrag an Steuern

und der erhöhte Preis der Arbeit ihm keine größeren Nachteile, verglichen mit

fremden Ländern, bringen mögen, . . als der unvermeidliche Nachteil, dieſe Steuern

zahlen zu müſſen, wird es dennoch das Intereſſe jedes Steuerpflichtigen, ſeine

Schultern von dieſer Laſt zu befreien, und die Verſuchung, ſich mit ſeinem Ka⸗

pital nach einem andern Lande zu begeben, wo er von ſolchen Laſten befreit

iſt, wird zuletzt unwiderſtehlich und unterdrückt das natürliche Widerſtreben, welches

jeder empfindet, den Ort ſeiner Geburt und die Stelle ſeiner Jugenderinnerungen

zu verlaſſen.

Ein Land, welches ſich in die mit dieſem gekünſtelten Syſtem ver⸗

bundenen Schwierigkeiten geſtürzt hat, würde weiſe handeln, wenn es ſich von

dieſen Schwierigkeiten beſreite, dadurch, daß es einen Teil ſeines Vermögens

opferte, der nöng wäre, um ſeine Schuld zurückzuzahlen. Das, was für einen

einzelnen weiſe iſt, iſt es auch für ein Volk. Ein Mann, der 10 000 Pfd. Sterl.

beſitzt, die ihm ein Einkommen von 500 Pfd. Sterl. liefern, woraus er 100 Pfd.

Sterl. jährlich für Schuldzinſen zahlen muß, beſitzt in Wirklichkeit nur 8000 Pfd.

Sterl. und würde ebenſo reich ſein, einerlei, ob er fortführe, jährlich 100 Pfd.

Sterl. zu zahlen oder ein für allemal 2000 Pfd. Sterl. zu opfern. Aber wo,

ſo wird gefragt, iſt der Käufer für die Vermögensobjekte, die er verkaufen muß,

um dieſe 2000 Pfd. Sterl. zu erhalten? Die Antwort iſt einfach: Der Staats⸗

gläubiger, der dieſe 2000 Pfd. Sterl. zu erhalten hat, wird eine Anlage für

ſein Geld brauchen und wird geneigt ſein, es entweder dem Grundbeſitzer oder

Gewerbetreibenden zu leihen oder ihnen einen Teil ihres Vermögensbeſitzes ab⸗

zukaufen. Zu einer ſolchen Zahlung würden alſo die Inhaber der Staatspapiere

ſelbſt in großem Maße beitragen.“

Sehr klar werden die Vorteile, die Ricardos Vorſchlag in volkswirtſchaft⸗

licher Beziebung mit ſich bringen müßte, in einem Artikel in der Edinburgh

Diehl a. a. O. 48.Die einmalige Vermögensabgabe.
Der Plan kam nicht zur Ausführung und konnte in der primitiven

Formulierung, die ihm utcheſon gab, auch nicht zur Ausführung ommen.
Aber ern Jahrhunder ſpäter griff kein Geringerer als der er  mte eng⸗
17 Nationalökonom Aiht Ricardo in ſeinen Principles 07 Political
Economy and Taxation den Plan wieder auf Die eitlage war auch
ganz ana angetan. Die Staa nglands war nach Beendigung
der napoleoniſchen Kriege auf 860 Millionen Pfd erling angewachſen,
was bei einer Bevölkerung bon bis 20 Millionen einer bon
rund 43 Pfd Sterling auf den Kopf der Bevölkerung gleichkommt. Die
Steuern verſchlangen ein Viertel des jährlichen Volkseinkommen Um leſe
allgemein als unerträgli empfundenen Steuerlaſten mildern, chlug Ricardo

** die rhebung einer einmaligen Vermögensabgabe bor Er U
„Ein Land, welches eme große Schuldenla aufgehäu hat, befindet ſich in

einer ehr verkünſtelten (artificial) Lage, und obwohl der Betrag N Steuern
und der rhöhte Preis der Arbeit ihm keine ge  eren eile, verglichen mit
fremden Ländern, bringen m  en, als der unvermeidliche Nachteil, dieſe Steuern
zahlen müſſen, ird dennoch da Intereſſe jede Steuerpflichtigen, ſeine
Schultern vbon dieſer Laſt zu befreien, und die Verſuchung, ſich mit ſeinem Ka⸗
ua nach einem andern unde begeben, von ſolchen Laſten befreit

1 iſt, wird zuletzt unwiderſtehlich und unterdrückt das natürliche Widerſtreben, welches
jeder empfindet, den Ort ſeiner Geburt und die Stelle ſeiner Jugenderinnerungen

verlaſſen. Ein Land, welches ſich in die mit dieſem gekünſtelten Syſtem ver⸗

bundenen Schwierigkeiten geſtürz hat, würde weiſe handeln, enn V ſich von
dieſen Schwierigkeiten efreite, dadurch, daß 8 einen eil ſeines Vermögens
pferte, der nig wäre, ſeine zurückzuzahlen. Das, wos für einen
einzelnen weiſe iſt, * auch für ein Volk. Ein Mann, er Pfd eL
beſitzt die ihm ein Einkommen von 500 Pfd eRr liefern, woraus Er 100 Pfd
Sterl. ährlich für Schuldzinſen zahlen muß, beſitzt in Wirklichkeit nur 8000 Pfd
er und würde ebenſo reich ſein, einerlei, ob fortführe, jährlich 100 Pfd
er zahlen oder ein für allemal 2000 Pfd eL. opfern Aber wo,
ſo ird gefragt, iſt der Käufer für die Vermögensobfjekte, die ELr verkaufen muß,

ieſe 2000 Pfd eLr zu erhalten? Die Antwort iſt einfach Der Staats⸗
gläubiger, der leſe 2000 Pfd ETL. erhalten hat, ird eine Anlage für
ſein eld brauchen und ird eneigt ſein, e8 entweder dem Grundbeſitzer oder
Gewerbetreibenden zu leihen oder ihnen einen Teil ihres Vermögensbeſitzes ab
zukaufen. Zu einer ſolchen Zahlung würden alſo die nhaber der Staatspapiere
ſelbſt in großem Maße beitragen.“

Sehr lar werden die Vorteile, die Icardo or  ag NV volkswirtſchaft⸗
er Beziebung mit ſich bringen müßte, In einem Artikel in der Edinburgh
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Review vom Oktober 1827 auseinandergeſetzt 1. affun von 15 Mil⸗
lionen Pfd EeR Steuern pro Jahr ird ein Herabgehen der Preiſe einer
großen enge von Waren rzielt und olglich eine Verbilligung des Lebens
E ein Steigen des Kapitalprofits erfolgen und eine ſofortige Hemmung

7des Kapitalexports in fremde Länder eintreten. Der auswärtige Handel des
Landes würde ausgedehnt und der ganzen Induſtrie ein mächtiger Anſporn ge⸗
geben werden. Ndem em Teil der öffentlichen Schuld auf das Konto jede
einzelnen übertragen und zu einer ürde, die direkt und ausſchließlich auf ſeinem —  *—
eigenen ermögen laſtet, gemacht w  *  e würde etn Geiſt des Fleißes und
der Sparſamkeit in allen Klaſſen erwachen. Jeder würde beſtrebt ſein, ſein Ver
gen von den Belaſtungen zu befreien, die ihm iR Falle dieſer Maßnahme
auferlegt ſind, geradeſo, als ob die Schuld perſönlich ſo von ihm aufgenommen ***9wäre. Und enn die Aßrege verbunden dre mit der Aufhebung von m⸗
direkten Steuern ＋ iſt ſehr wahrſcheinlich, daß m wenigen Jahren der Teil
des apita der Perſonen, denen e8 durch die Abgabe weggenommen wurde,
durch neue Sparſamkeit und Tätigkeit wieder eingeholt würde.“  3

Über de ufnahme, die ſein orſ

ag finden werde, gab ſich aber Ricardo
keiner äuſchung hin Er ſagt darüber: „Dieſer Plan iſt oft empfohlen worden,
aber wir aben, wie fürchte, weder Weisheit noch ugenden genug, um ihn
anzunehmen; aber man müßte ugeben, daß in Friedenszeiten unſere unabläſſigen
Bemühungen darauf gerichtet werden ſollten, den Teil der u abzutragen,
der während des Krieges aufgenommen wurde, und daß kein Verſuch der Er⸗
leichterung und kein un gegenwärtigen und, wie hoffe, nur vorüber⸗
ehenden en zu entgehen, uns veranlaſſen ſollten, in unſern Anſtrengungen zur
Erreichung dieſes großen Zieles nachzula en. Tatſächlich Urde cardo Vor⸗
lag von den meiſten ſeiner Zeitgenoſſen verworfen, und er iſt auch nicht aus⸗
geführt worden. Die Begründung, die Ricardo ſeinem Plane beigegeben hat,
ſt auch manche Schwächen auf Seine Steuerabwälzungstheorie, die von dem
Gedanken ausgeht, daß alle Steuern letzten auf den Kapitalprofit und
die ente abgewälzt werden müßten Uund die Arbeitseinkommen auf ieſe eiſe
bon jeder Steuerlaſt frei aren, ird eute allgemein verworfen. Auch wider⸗
ſpricht die Erhebung einer für alle Beſitzgrößenklaſſen gleichen proportionalen
Abgabe vom Vermögen unſerem Gerechtigkeitsgefühl, das eine progreſſive Steige  2
rung des Steuerſatzes je nach der Höhe des Vermögens verlangt.

Wiederum tauchte der Plan der Abbürdung der Staa durch
eine einmalige Vermögensabgabe auf nach dem Deutſch⸗Franzöſiſchen Kriege
bon 1870/71, der dem franzöſiſchen olke, abgeſehen von den eigenen
ohen Kriegskoſten, eine riegsentſchädigung bon Milliarden Franken
aufgebürde 0 In der franzöſiſchen Nationalverſammlung wurde ein

es eingebracht, eine Extraſteuer bon 31½ bis 50/0 auf das geſamte
Bei te Qd.

39Stimmen der Zeit. 94.



Die einmalige Vermögensabgabe.bewegliche und unbewegliche Vermögen der franzöſiſchen Bevölkerung I
egen, das damals auf 100 bis 150 Milliarden Franken eſchätzt wurde
Der Antrag gelangte aber nicht zur Annahme und wurde auch theoretiſch
bekämpft durch den bekannten franzöſiſchen Nationalökonomen Leroy⸗
Beaulieu, der namentlich auf die bei dem mangelhaft ausgebildeten
trekten Steuerſyſtem Frankreichs faſt unüberwindlichen ſteuertechniſchen
Schwierigkeiten hinwies

Wir ehen alſo, daß der Plan einer Tilgung oder Verminderung der
** Staa  u Iim großen Ue durch eine einmalige bedeutende Vermögens⸗
*

abgabe jedesma Befürworter fand, enn die Staatsſchulden durch außer⸗
gewöhnliche Ereigniſſe eine bis ahin unerhörte Höhe erreicht hatten, und
können uns aher nicht arüber wundern, daß auch jetzt im Weltkriege
dieſes Projekt wieder hervorgeholt wurde Wird doch die bom eutſchen
el 9 Kriegskoſtenlaſt UNII Falle der Beendigung des Krieges

Ende 1917 ereits auf 120 Milliarden ! und die für Verzinſung Uund
Tilgung der Kriegskoſten erforderliche Summe auf 717½ Milliarden Mark
berechnet, Beträge, die auch die kühnſte Phantaſie noch bor wenigen Jahren
für ganz unerſchwinglich angeſehen Der Gedanke einer einmaligen
Vermögensabgabe mu gerade in Deutſchland ſo er liegen, als
wir 10 in dem Wehrbeitragsgeſetz bon 1913 ereits den Verſuch einer
praktiſchen Durchführung dieſer aßrege gemacht aben, enn es ſich
auch QAbet eine im Vergleich zu den jetzt aufzubringenden eträgen
geringfügige Summe (1 Milliarde) andelte, die nicht die Reichsſchuld
abbürden, ſondern nur ein weiteres nwachſen erſelben verhindern

Die Diskuſſion? wurde m Fluß gebracht durch eine ede des national—
liberalen Abgeordneten Dr Streſemann in annover Iim Januar 1917
und durch die ſich daran knüpfenden Kommentare in der Preſſe und in
fachwiſſenſchaftlichen Zeitſchriften. Der genannte Abgeordnete bezeichnete
weitgehende Abgaben auch vbon den kleineren ermögen bon einem Viertel
bis einem Drittel des Vermögensbeſitzes als eine Notwendigkeit. icht
ſo eit geht der freiſinnige Abgeordnete Gothein. Er meint, daß man
die kleinſten Vermögen freilaſſen, auch on manche Erleichterungen,
namentlich für den Grundbeſitz, eintreten en Uund ſich mit einem Steuer
ſatz bon bis egnügen nne Gleichwohl glaubt mit einem

Dabei iſt der kapitaliſierte Betrag der Ent  igungen für die Kriegsverletzten
mit eingerechnet. Vgl. le
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Ertrag vbon 45 Milliarden rechnen können Georg ernhard, der
Herausgeber des „Plutu  L ſchlägt einen Durchſchnittsſteuerſatz dbon %
des Vermögens vor, iſt aber nur bedingt für die einmalige Vermögens⸗
abgabe, wenn 6(8 nämlich nicht gelingt, eine entſprechen große Kriegs  E  2
entſchädigung durchzuſetzen. Dr Paul Beuſch glaubt ebenſo wie der
Bonner Bankdirektor Julius Steinberg mit einer 100/aigen Vermögens⸗
abgabe auszukommen, deren Ertrag ſie auf 3 bis Milliarden Mark
ſchätzen Steinberg chlägt eine viermalige rhebung von jährlich 2½½/½
des Vermögens bor. Auch die nchener Profeſſoren Brentano Und
gar Jaffé prechen ſich für eine einmalige Vermögensabgabe aus, des⸗
gleichen der Berliner rofeſſor Dr. Jaſtrow, der Statiſtiker Dr Kuczynſki.
Vom ſozialiſtiſchen Standpunkt aus II Rudolf Goldſcheid für eine Ab⸗
gabe von einem Drittel des Vermögens Inl natura ein. In Oſterreich
wurde die einmalige ermögensabgabe namentlich bon Dub befürwortet,
der er  ert, daß dieſe aßrege nach anfänglichem Widerſtreben dort
jetzt viele nhänger gefunden habe Die gründli  e Und eindrucksvollſte
Verteidigung der einmaligen Vermögensabgabe bietet aber die eingangs
zitierte Schrift des Freiburger Profeſſors Karl 1e.

egen den Plan einer einmaligen großen Vermögensabgabe aben ſich
bor allem ausgeſprochen der Freiburger rofe Mombert m dem
eingangs erwähnten Aufſatz, der Landtagsabgeordnete Dr. Heilbrunn m
mehreren Aufſätzen im „Berliner Tageblatt“ onietzko V der Wochen  2  2
ſchrift „März“?, der ehemalige Abgeordnete Uund jetzige Staatsminiſter
Dr Friedberg in der Halbmonatſchri „Deutſche Stimme“ der Aachener
rofeſſor Eulenburg und neueſtens der Bonner roſfeſſo Dietzel in
den eingangs zitierten Abhandlungen.

allgemeinen kann man ſagen, daß der Gedanke der Abbürdung der

Staatsſchulden durch einmalige große Vermögensabgabe Unter den arbeitenden
Klaſſen ſowie in den Kreiſen des Handels und der gewerblichen Produzenten,
bei Geſchäftsleuten Uund Unternehmern manche nhänger gefunden hat, während

in landwirtſchaftlichen Kreiſen ent

iedenſten Widerſpruch hervorrief“.
Die Verteidiger der einmaligen Vermögensabgabe gehen abon aus,

daß die vom eu  en nach Beendigung des Krieges tragen e
Vgl le. dQ. 71 2 Ebd
Die Abbürdung von Kriegsſchulden, Ahrg. 1917, Nr
Vgl. „Wer ſoll die Kriegslaſt tragen?“ In Deutſche Tageszeitung Nr. 602

vom Nov 1917
39 *



nmal ge Vermögensabgabe.
Steuerlaſt eine auf die Dauer ganz unerträgliche ſein werde Die Geſamt⸗
ſumme der eu  en Reiche bor dem Kriege entrichtenden direkten
und indirekten Reichs⸗ Staats— und Kommunalſteuern ird bon Gerloff!
auf 4985 Millionen Mark erechne Kommen dazu noch, wie oben aus⸗
geführt Urde 717½ Milliarden Mark jährlich für Verzinſung und mäßige
Tilgung der Kriegsſchuld ſo ergibt das die ungeheure Summe bon rund
2½ Milliarden Mark die jede Jahr bom deutſchen durch Steuern

aufzubringen wäre Bei längerer Dauer des Krieges und ſtärkerer ilgungs⸗
Tde ſich der Betrag naturli noch weſentlich erhöhen chon bor

dem Kriege ur die Steuerlaſt als rückend empfunden namentlich dort
wo hohe Kommunalſteuern zu den Reichs⸗ und Staatsſteuern hinzukamen
Wie ſoll es nun erſt werden, enn auernd ein mehr als oppelt ſo großer
Betrag, 10 den öheren Steuerſtufen da die ärmeren Klaſſen natürli
nuUur geringerem Maße der Mehrbelaſtung beteiligt ſein können
das lelfache der rüheren Steuerſumme zu entrichten iſt? Man ſagt leſe
ungeheuern Schulden Und Steuern müßten wie em ote Gewicht auf
unſerer geſamten Volkswiriſchaft aſten, die Produktivkraft lähmen, unſern
Kredit Ausland und ami die Valuta herabdrücken und Falle
erneuter kriegeriſcher Verwicklungen die Ufnahme weiterer nleihen Uns
unmögli machen was eme ernſte Gefährdung Unſerer politiſchen Zukunft
edeute me geſunde geordnete Finanzwirtſchaft ſcheine bei ſolchen

bon Schulden und Schuldzinſen gar nicht enkbar
Aber nicht bloß als emne arte Notwendigkeit ondern auch vbom an

un der Billigkeit und ſozialen Gerechtigkeit en die Anhänger der
einmaligen Vermögensabgabe leſe aßrege verteidigen Sie agen,
wer bei Beendigung des Krieges ermögen beſitze Und daraus Vorteil

Wenn eS denziehe, erdanke das ledigli dem Schutze des Reiches
Gegnern gelungen wäre, Uuns eſiegen und was ſolchem Falle
er erfolgen rde Uuns eine gewaltige Kriegsentſchädigung aufzulegen,
würden die Beſitzenden eit größeren eil thre Beſitzes opfern müſſen
Die einmalige Vermögensabgabe ſei alſo gewiſſermaßen eine Prämie für
die Bewahrung bor viel größeren Opfern mmi hervorzuheben,
daß Ein Viertel des Vermögens dbon Uns verlangt werde ſolle man beherzigen,
daß drei Viertel uns erhalten lieben Und enn ſo viele Mitbürger ihr
Leben ingeben mußten für das Vaterland ſei es da zuviel verlang daß

Kuczynſki —8  8 um

*
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die Überlebenden wenigſtens nen eil ihre Vermögens auf den ar
des Vaterlande legten?

Auch der Zeitpunkt der Abgabe glei nach Beendigung des Krieges
ſcheint den Verteidigern der „Einmaligen“ gar nicht ſo ungeeignet, als *
bon den Gegnern immer hingeſtellt ird. Es müſſe, ſo ſagt man, nach
dem Kriege doch Unter allen Umſtänden eine völlige Neuorientierung für
die meiſten wir  aftlichen etriebe ſtattfinden Die jetzt ganz auf die
Kriegszwecke eingeſtellte Induſtrie müſſe wieder auf die Friedenstätigkeit
umgeſtellt die geſamte wirtſchaftliche Arbeit nach Programm
eingerichte werden In ſolchen Zeitpunkt wirke ene tief einſchneidende
Kapitalverkürzung nicht ſo törend als enn ſie den normalen Betrieb
der Friedensarbeit eingreife Auch die nach Friedensſchluß zunächſt noch
fortdauernden ohen Warenpreiſe, das geſteigerte Einkommen der Steuer⸗
zahler und der niedrige eldwer ſeien günſtige Momente da 6 für den .
Fiskus viel vorteilhafter ſei Uunter ſolche Umſtänden ſeine Schulden
abzutragen, als ſpäter enn Warenpreiſe Und Einkommen wieder herab⸗
gehen e die Gefährdung der nach dem Kriege zum iederaufbau
unſerer Volkswirtſchaft ſo ringen no  endigen Kapitalneubildung, die
bon den Gegnern der Vermögensabgabe erſter Linie ins Feld geführt
wird ſcheint le nicht ausſchlaggebend Er rörter dieſes Bedenken ſehr
eingehend und hebt gegenüber Mombert hervor daß die Vermögensabgabe
auch gerade wieder die Kapätalneubildung ördern nune: ndirekt indem
ſie die dauernde Steuerlaſt, die onſt die Ertragsfähigkeit der Unternehmung *
igen würde, bedeutend herabdrückt und direkt durch den Anreiz zur
Arbeit und Sparſamkei die In ſolchen aßrege liegen Ide Er
ſagt arüber 1.

„Alle Neubildung vbon Kapital iſt nur ſo möglich, daß gearbeitet und ge⸗
ar wird. Es ird aber zweifellos gerade durch die Vermögensabgabe ein heil
ſamer wang zu intenſivſter Arbeit und größter Sparſamkeit ausgeübt, denn nur

ſo kann der Verluſt Vermögen wieder aumähli ausgeglichen werden, und
auf leſe eiſe kann die Neubildung des 0  1 gerade durch die Vermögens⸗
abgabe gefördert werden In größerem Maße die Vermögensabgabe den
Beſtand der Reichsſchuld reduziert ſo mehr ird die infolge dieſer Schuld
bewirkte Ausdehnung des Staatsrentnertums eingeengt Das wirkliche er,
das der rieg gekoſte hat viel klarer hervor enn realiter die Kriegs⸗
chulden wenigſtens zum Teil abbezahlt werden und nicht nur allmähli verzinſt
Aund etilgt werden ſſen Das wirklich produktiv veranlagte ermögen kann

A. a. O. 24 ff
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Unter Vorausſetzung der notwendigen ſteuertechniſchen Einrichtungen durchaus ſeine
produktive ra ehalten und in den Dienſt der Kapitalneubildung eſtellt
werden. Das nur dem Konſum, beſonders dem uxuskonſum dienende Ver⸗
mögen muß aber mit Recht in ſchärfſter eiſe 3u den Laſten des Krieges heran⸗
gezogen werden. Es muß vermieden werden, das Schwergewicht der Ab⸗ꝓ
tragung der Kriegsſchul auf die Verbrauchsſteuern egen, wie ffenbar
manchem Kritiker der Vermögensabgabe vorſchwebt Das große ex das ele
Staatsbürger durch die einmalige Vermögensabgabe bringen müſſen, wird ſie
dazu durch größte Sparſamkeit und rößten das Kapital neu

bilden, das ſie opfern müſſen Als ein ernerer Vorteil der Vermögens⸗
abgabe muß hervorgehoben werden, daß ſie nicht abälzbar iſt, daß ſie wirklich
und endgültig bom Vermögensbeſitz e  en werden muß, während dauernde
jährliche Steuern, die gewiſſe erträgliches Maß überſteigen, Form von
Preisſteigerung der rodukte vonſeiten der Unternehmer auf die Verbraucher ab⸗
ewälzt werden können Goldſcheid ürchtet allerdings teſe Abwälzungsgefahr
auch gerade bei einer en Vermögensabgabe eld und ordert eshalb
Vermögensabgabe von naturalen Vermögensobjekten Ich ieſe Be⸗
orgnis für unbegründet Es handelt ſich bei der Vermögensabgabe eine
einmalige Zahlung, die bon Vermögensbeſitzern überhaupt ſowohl bon rodu

＋
zenten wie Nichtproduzenten, entrichtet werden muß Es braucht aher nicht
befürchtet zu werden, daß auf run dieſer einmaligen eiſtung eine dauernde
Preiserhöhung der rodukte vbon den Unternehmern erreicht werden nnte ＋

Endlich rühmen die Verteidiger der einmaligen Vermögensabgabe dieſer
aßrege nach, daß ſie eine ausgleichende Wirkung gegenüber den ewal⸗
ige Vermögensſteigerungen während der Kriegszeit auf der und
den abſoluten oder wenigſtens relatiben Vermögensminderungen auf der
andern eite Usüben erde Urch die Vermögensabgabe mein man
ſei mehr noch als durch die Kriegsgewinnſteuer eine andhabe eboten
die durch die Kriegskonjunktur vermehrten ermögen auch entſprechendem
Maße zur Tragung der Laſten des Krieges heranzuziehen So könne auch
er werden daß der eſt der Kriegsanleihen, bon denen faſt die
Hälfte auf Zeichnungen Betrage bon mehr als 000 Mark fiel das
olk zwei Klaſſen ſpalte elne verhältnismäßig kleine Anzahl bon Anleihe⸗
beſitzern und die große Maſſe des übrigen Volkes die Wenigen
auernd tributpflichtig ſei und dieſe als emne unerträgliche Tde
empfinde

Es aber auch nicht an Gründen, die enne einmalige große
Vermögensabgabe prechen Die Gegner einen zunächſt, ſei Unbillig,

*  2 daß die gegenwärtige Generation die alle Härten des Krieges erdulden
mußte, obendrein noch mit großen Einbuße N ermögen belaſtet
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werde Die nachfolgenden Generationen, denen man eine geſicherte nationale
Zukunft erſtritten, ſollten auch ihren eil den Laſten tragen, die ſich
10 ohnedie Iim aufe der Zeit durch den egfall der Kriegspenſionen,
niederere Verzinſung und allmähliche Tilgung der nleihen berminderten.

Die einmalige Vermögensabgabe er auch deshalb die
Gerechtigkeit, agen die Gegner weiter, weil ſie ſehr ungleichmäßig wir
Die Entrichtung dieſer Abgabe, die Mobiliſierung des Steuerſolls, Ide
gewiſſen Gruppen der Bevölkerung viel chwerer en als andern, das
er Gre für die einen unverhältnismäßig größer als für die andern,
auch enn man, wie eS ſich bon verſteht, eine progreſſive Staffelung
der Abgabe nach der * des Vermögens vorausſetzt.

Die Mobiliſierung des Steuerſolls kann nämlich entweder erfolgen
Beidurch Veräußerung von Vermögensſtücken oder durch Verſchuldung.

Veräußerung dbon Vermögensſtücken ſind diejenigen unverhältnismäßig günſtig
geſtellt, die Rentenverm  en beſitzen. Wer Kriegstitel m genügender Menge
hat, braucht einfach nur dieſe in Zahlung geben Ebenſo ieg die ache
für die Beſitzer von andern Effekten, Forderungen, Hypotheken. Selbſt
beim Grundbeſitz, namentlich beim ſtädtiſchen, aber auch bei ſehr großem
ländlichen Beſitz, oder wertvollem Gebrauchsvermögen dare die Veräußerung
eines Teiles ein verſchmerzendes er, das jedenfalls die wirtſchaftliche
Exiſtenz nicht weſentlich gefährdet. Auch bei den genannten Arten bon

Rentenvermögen ITde die Vermögensabgabe ungleichmäßig wirken, aber
als Ganzes wäre die Rentnerklaſſe, die Vermögensbeſtandteile V der ege
ei und ohne erhebliche erluſte veräußern kann, entſchieden privilegiert.

Sehr Tde dagegen die Vermögensabgabe auf der Unternehmer⸗
aſſe aſten, die entweder borgen oder zur Veräußerun bon Erwerbs⸗
vermögen ſchreiten muß Die Unternehmer, die ihr Kapital ganz im
Betrieb ſtecken aben und mei nicht ohne Schädigung des etrie heraus  E
ziehen können, en naturli wünſchen, die für die Vermögensabgabe
erforderliche Umme eihweiſe erhalten So Ide alſo nfolge der

Vermögensabgabe eine Rieſennachfrage nach eihgeld entſtehen, der aber,
wie Dietzel 1 mit echt ſagt, auch ein Rieſenangebot gegenüberſteht. Denn
enn das eich mit einem Schlage Dutzende bon Milliarden zurückzahlt,
en die bisherigen Beſitzer der Anleiheſtücke naturli eine andere Anlage
für ihr Kapital ſuchen. Die Schwierigkeit ieg nur darin, daß die Kredit  —

d. 130.
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bedürftigen 3u Geld zu ſehr verſchiedenen Bedingungen erhalten würden,
und daß ſomit innerhalb der Unternehmerklaſſe die Tilgungsſteuer noch
ungleichmäßiger wirken Ide als innerhalb der Rentnerklaſſe. Die gr  eren
kapitalkräftigen Unternehmungen würden zu verhältnismäßig günſtigen Be⸗
dingungen Darlehen erhalten; chwerer Ide ＋ chon bei ſolchen ſein,
die Nachhypotheken aufnehmen müſſen; am ſchwierigſten aber bei jenen,
denen jeder Grundbeſitz und deren ganzes ermögen m Maſchinen,
Vorräten, Waren, Ladeneinrichtung uſw beſteht. mne Kautionshypothek
iſt da ausgeſchloſſen und Lombardierung nur zum eil und für Urzere
Friſt möglich Man enke an das Werkſtattinventar eines Schreiners
oder anderer Handwerksmeiſter. Alſo gerade der ohnedie hilfsbedürftige
ittelſtand, Bauern, Handwerker, Krämer, Ide durch die Steuer
härteſten betroffen.

Nun laſſen ſich 10 reilich manche rten der Krediterleichterung für
leſe Klaſſen nutzbar machen, Raiffeiſenkaſſen, Genoſſenſchaften würden ihr
möglichſtes tun Aber deren Leiſtungsfähigkeit iſt doch nur eine beſchränkte,
und ob ſie, enn ſie ihren bewährten Prinzipien treu leiben wollen, einem
ſolchen Anſturm enügen önnten, iſt raglich Auch ein Fortbeſtehen
der Darlehnskaſſen, das man als Auskunftsmittel vorgeſchlagen hat,
lieſe Schwierigkeit nicht aus dem Wege, da lombardfähige Waren gerade
dem Mittelſtand mn der ege kaum oder nur In geringem Maße zu Gebote
ſtehen Ran iſt aher auf den Ausweg verfallen, die Entrichtung der
Vermögensabgabe auf einen längeren Zeitraum, etwa zehn Jahre, 3U ber⸗
teilen Aber dann erhebt ſich wieder eine neue Schwierigkeit; m dieſen zehn
Jahren Ide ſich der Vermögenswert ganz weſentlich ändern, zuma nach
einer Periode normer reisſteigerungen und Valutaſchwankungen, wie wir
ſie jetzt durchmachen Soll man denn die ſchon ſich beraus ſchwierige
Vermögensſchätzung immer wieder von vornehmen?

Endlich er die einmalige Vermögensabgabe die Gerechtigkeit,
weil auch durch die Veranlagung dieſer Steuer naturgemäß große Ungleich⸗
heiten herbeigeführt würden Bei den Vermögensſteuern iſt mehr noch al
bei der Einkommenſteuer die Möglichkeit, ſich der Steuer entziehen, eine
ſehr verſchiedene, 1e nachdem das ermoͤgen V Grundbeſitz, Inbentar,
Warenvorräten uſw oder aber in mobilem Kapital eſteht Bei letzterem
iſt die Steuerhinterziehung viel eichter und geſchieht aher tatſächlich V
viel größerem Umfang. Die andern Beſitzarten werden aher unverhältnis⸗
10 ar den Vermögensſteuern herangezogen. Das Urde ſchon
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bei den bis jetzt beſtehenden Vermögensſteuern als ein großer übelſtand
empfunden, m  e aber naturli weit einſchneidender wirken, enn

ſich nicht eine Vermögensabgabe bon 90/½0 ondern eine
vbon bis 9½/ handelt. Auch alle teform des Veranlagungsverfahren
ird über dieſe Schwierigkeit kaum hinweghelfen.

Mombert bYn allem die einmalige Vermögensabgabe ins
Feld, daß durch ſie die Kapitalneubildung gehindert werde, die gerade
nach dem Kriege unbedingt Und in rößtem 0  0  e erforderli iſt,
unſere nduſtrie wieder auf die Friedensaufgaben einzuſtellen, das ah⸗
genutzie aterial, die verbrau  en rſetzen und die berlorenen
Handelsbeziehungen wieder anzuknüpfen. Er 09

„Was Ni  0 den Einfluß einer ſolchen einmaligen Vermögensabgabe! auf den
Kapitalmarkt und die apitalneubildung anlangt, ſo iſt hier emn doppelter Zu⸗
ſammenhang vorhanden: Der erſte, ganz der erfläche liegende eſteht
darin, daß in einem Zeitpunkt, in dem die Volkswirtſchaft ungemein ETL

holungsbedürflig iſt, in dem jeder Unternehmer re iſt, nach Möglichkeit ſeinen
Betrieb wie vor dem Kriege fortzuführen, und eshalb nach Mitteln ſucht, ſich
wieder die erforderlichen zu und ſeine Produktionsmittel V

7

ergänzen und zu* in dem Produktion und Konſum wieder ins Gleich⸗
gewicht zu kommen trachten, und man darangehen wird, gerade im Intereſſe
des Wiederaufbaus unſerer Volkswir  aft, das alte Kreditgebäude wieder langſam
aufzurichten, das der rieg ſo ſehr hat zuſammenſchrumpfen laſſen, daß in einem
ſolchen Augenblick eine Maßnahme ſtörend eingreift, wie ſie ganz zweifellos eine

über die Milliarden gehende Vermögensabgabe edeute Ehe dies
edo näher dargelegt werden kann, wollen wir den andern Zuſammenhang ins
Auge faſſen der teſe Vermögensabgabe ſo ungünſtig auf die wirtſchaftliche Arbeit
einwirken läßt. Es war oben davon die Rede geweſen, daß die Reichskriegs⸗
chulden, bom Standpunkte des Volksvermögens aus betrachtet, ledigli als
durchlaufende Poſten zu bezeichnen ſind Nehmen wir 7. daß was wohl von

geringen Ausnahmen abgeſehen zutreffen wird, le *6

geſamten Kriegsanleihen des
Reiches ſich Im Inland befinden, ſo bilden ſie als Vermögenswerte ihrer itzer
zunächſt eule des Volksvermögens, während dann bei der Feſtſtellung dieſes,
wie alle Schulden der öffentlichen Körperſchaften, ſo auch die Kriegsanleihen des
Reiches wieder m zug gebracht werden ſſen Sie ſtellen alſo jedenfalls *

Vermögensbeſitz ihrer Inhaber dar und können deshalb, wie jeder andere Ver
mögensbeſitz, als Unterlage wirtſchaftlicher Tätigkeit dienen. Wer Schuld⸗
ver  reibungen m ſeinem Beſitze hat, kann auf dieſer Grundlage Kaufkraft ent
wickeln und Kredit erhalten, wie 10 auch der Plan beſteht, nach dem Kriege die
Darlehnskaſſen noch eme eihe bon Jahren beizubehalten mit dem ausgeſprochenen

1 A. a. O 756
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Zweck den Beſitzern von Kriegsanleihen 0  0 B die Möglichkeit geben gegen
Lombardierung ihrer dieſen Beſitz mobiliſieren, Ul auf dieſem Wege
die in dieſen Schuldverſchreibungen feſtgelegten ittel produktiver Verwendung
m der Volkswirtſchaft zuzuführen. handelt ſich alſo hierbei m ein regel⸗
rechtes Kreditgeſchäft. Jede Vermögensabgabe mindert nun den Vermögensbeſitz
der Einzelwirtſchaften und ami auch ihre Kreditfähigkeit. abet handelt

10 um keineswegs geringfügige Beträge ondern die jedenfalls
enn der teuerpolitiſche Zweck erreicht werden ſoll tief in die Milliarden gehen 4

Diehl ! hebt demgegenüber hervor, daß die igſte Und wertvollſte
Unterlage für den Kredit der Unternehmer doch nicht der eſi der Kriegs⸗
anleiheſtücke ſondern die ertraggebenden Unternehmungen ſelbſt eien, und
daß durch die Rückzahlung der Kriegsanleihe vbon ſeiten des Reiches tlele
bisherige Beſitzer der Anleihe eld freibekommen, daß ſie ihrerſeits wieder
kreditweiſe den Unternehmern zur Verfügung ſtellen können Die nter⸗
nehmungen leiben auch nach Einführung der Vermögensabgabe kredit
fähig, wenn nur die Betriebsfähigkeit und die Ertragsausſichten nicht
rage geſtellt werden und das mein le laſſe durch emne nt⸗
ſprechende Steuertechnik er  en, indem die Abgaben Form bon ilgungs⸗
raten aus dem Ertrag des Unternehmens Verpfändung bon Wertgegen⸗
ſtänden aller Art uſw ermöglicht werde

Auch das Gewicht anderer Einwendungen die „Einmalige wie

5 daß ſie die erſonen mit Kapitalvermögen, aber ſehr großem
Einkommen ungerechter eiſe begünſtige läßt ſich nUur auf run der
Steuertechnik Das Uns naturgemäß dem letzten der

behandelnden Punkte der Steuertechnik
Zunächſt ſind abet zwei Vorfragen erledigen, wie hoch das Ver

mögen des eu  en Volkes veranſ

agen iſt, bon dem dieſe einmalige
Abgabe rheben iſt, und wieviel Milliarden der Reichsſchuld durch ieſe
Abgabe etilgt werden en

Bei ſchätzung der Höhe des Volksvermögens darf man nicht etwa
die bekannten Schätzungen dbon elſſeri (331—337 Milliarden) Und
Steinmann⸗Bucher (376—397 Milliarden) zugrunde egen, die auch die
ganz leinen Privatvermögen und das geſamte ermögen der öffentlichen
Körperſchaften miteinſchließen Das ird manchen der oben erwähnten
Abhandlungen nicht berückſichtigt die Ertrag bon 30 bis 40 Milliarden
mit der Bermögensabgabe erzielen und doch mit durchſchnittlichen

1 A. a. O
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Abgabe von des Vermögens auskommen wollen. Für die ein⸗
malige Abgabe kann nur das ſteuerbare ermögen in rage kommen.
Das iſt aber vieles geringer als das geſamte Volksvermögen. Am
e  en geht man bei der ſchätzung des zu verſteuernden Vermögens bon
den Ergebniſſen der Veranlagung zUum Wehrbeitrag aus Nach einer Mit⸗
eilung des Reichsſchatzſekretärs Grafen Rödern Im Reichshaushalts⸗
Usſchuß betrug das veranlagte ermögen rund 152 Milliarden Mark
Bei der einmaligen Vermögensabgabe allerdings der ret der
Beitrags  ichtigen erhebli vergrößert werden. Da dieſe Abgabe ein
des ganzen Volkes ſein ſoll, könnten auch die bom Wehrbeitrag befreiten
ermögen bon bis Mark Uund auch die ermögen von
6000 bis 000 Mark bon der Steuer nicht ausgenommen werden Da⸗
durch Ide das ſteuerbare ermögen wohl rund 40 Milliarden 4*

höht Weitere Milliarden kann man für die eſerben der Aktien⸗
geſellſchaften U. dgl anſetzen Auch die und das Genußvermögen,
die beim Wehrbeitrag nicht berückſichtigt wurden, können mit herangezogen
werden In Luxusgärten, Gemälden, Kunſtgegenſtänden, koſtbaren Schmuck
ſachen, eppichen, Luxuseinrichtunge ecken ſehr bedeutende erte, die,
wie die Kunſtauktionen aus Privatbefitz m der letzten Zeit ezeigt aben,
ſehr wohl realiſierbar ſind Daß dieſe erte bis auf den unbedingt not⸗
wendigen Hausrat bei der Vermögensabgabe, enn auch vielleicht einem

niedrigeren Steuerſatz, mit herangezogen werden, iſt gewi der Billig⸗
keit nicht widerſprechend. Mit etwa Milliarden dürfte dieſer Poſten
nicht zu hoch veran  ag ſein. Selbſt für eine Heranziehung des er⸗
mögens der öffentlichen Körperſchaften en ſich Gründe geltendmachen.
Allerdings nur für das erbende ermögen: öffentliche Gebäude, Samm⸗
lungen uſw müßten bon der Abgabe frei ſein, aber das in Domänen,
Forſten, Bergwerken, Eiſenbahnen, Gasanſtalten Uſw eckende werbende
Kapital rauchte bon der Steuer nicht ausgenommen werden. Wohl
iſt eS wahr, daß die Steuerzahler in anderer Form für teſe eiträge
doch wieder aufkommen müſſen. Aber * kann die Reichsſteuer nicht von

Einzelſtaaten Und Kommunen auf alle Steuerzahler m gleichem Umfang
abgewälzt werden, ondern ird bor allem die jetzt bevorzugten Steuer⸗
pflichtigen jener Bundesſtaaten und Kommunen treffen, In deren
ſich jene ertragreichen Einrichtungen befinden. Die werbenden öffentlichen
ermögen ſoweit 8 nicht Reichsvermögen iſt kann man nach zug
der Schulden auf mindeſtens Milliarden Mark veranſchlagen. Endlich
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iſt trotz der durch den Krieg herbeigeführten Vernichtung bon Vermögens⸗
erten das deutſche Volksvermögen ſeit 1913 wenigſtens dem Nominal—
betrag nach ganz erheblich geſtiegen. Diehl! teſe Mehrung auf
50 Milliarden Mark Insgeſamt erhöht ſich nach Unſerer Aufſtellung
das für die einmalige Vermögensabgabe Betracht kommende ſteuerbare
ermögen gegenüber den beim Wehrbeitrag veranlagten 152 Milliarden
Um 145 Milliarden, ſo daß insgeſam beinahe 300 Milliarden heraus⸗
kommen Nun iſt reilich zuzugeben, daß die obigen Schätzungen nicht
auf den gleichen ſichern Grundlagen beruhen wie die Veranlagung zum
Wehrbeitrag Anderſeits en ſich außer den angegebenen großen Er⸗
weiterungen des Kreiſes der Steuerpflichtigungen noch manche kleinere Er⸗
gänzungen ausfindig machen man enke das Vereinsvermögen,

das ermögen der nicht gemeinnützigen Stiftungen uſw die auch
noch etliche Milliarden ausmachen würden Auch eine Verbeſſerung der
Kontrollmaßregeln Tde zweifellos die veranlagte Summe ganz bedeutend
erhöhen.

Wir dürfen alſo mit run das verſteuernde Vermögen doppelt
ſo hoch nſetzen wie beim Wehrbeitrag Um den gleichen Betrag wie bei
der Wehrbeitragsabgabe (rund Milliarde) erzielen, braucht alſo der
Steuerſatz nur halb ſo hoch zu ſein Nun ſoll aber bei der „Einmaligen“
nicht Uiarde ondern mindeſtens etwa 40 Milliarden herauskommen
und müßten demgemäß, wenn Wir den Steuertari und den Steuerertrag
des Wehrbeitrags run egen wollen ma höhere Steuer ätze für
die große Vermögensabgabe gefordert werden Wir ſind uns ſehr wohl
bewußt daß die inge nicht ſo einfach liegen me Verdoppelung
ſteuerbaren Vermögens Und emne Verzwanzigfachung der Steuerſätze wird
keineswegs gerade den vierzigfachen Steuerertrag ergeben ein hier omm
*2 10 nicht darauf die Unterlagen für Steuervorſchlag beizubringen,
ſondern wir wollen allgemeinen Umriſſen em ild der Steuertechnik
geben und bietet ene Erhöhung der Steuerſkala des Wehrbeitrags⸗
geſetzes emne gute andhabe

Die einmalige Vermögensabgabe Ide demnach betragen? bei
ermögen bon 6000 bis 000 Und bei größeren Vermögen bon den

1 A. a. O
Diehl gibt nur die Steuerſkala des Wehrbeitrags mit Erläuterungen wieder.

Somary vermeidet die Aufſtellung Tarifes Die olgende Qla beruht aher
auf ergener Berechnung
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erſten 000 Mark 00 0

von den ächſten angefangenen oder en 000 17 700
7 100 000

300 000
500 00074 ＋

7 ＋7. 7 000 000 22
7ʃ ＋ 7 3 000 000

7 000 000
den höheren Beträgen

Bei Beurteilung dieſes Tarifes muß man wohl IM Auge aben, daß
ſich nicht Eemne gewöhnliche Progreſſion ondern eme Urch

ſtaffelung handelt Uund daß die Sätze aher Wirklichkeit nicht ſo hoch
Wenn der aufſind Wie es auf den erſten lick cheint

30 * angegeben iſt ſo gilt dieſer Satz nur für Teil des Geſamt⸗
vermoͤgens nämlich eil der Üüber Millionen Mark hinausgeht
Bei der Durchſtaffelung ird nicht wie hei den gewöhnlichen Vermögens⸗
ſteuern auf das ermögen em einheitlicher Steuerſatz angewendet
der nUur 1e nach der Höhe des Vermögens verſchieden iſt ſondern das

Vermögen ird gewiſſermaßen als anwachſend gedacht Uund der

Steuerſatz jede Staffel immer nur auf Teil des Vermögens an⸗

gewende der nach Überſchreitung der vorhergehenden Vermögensſtaffel mM

die betreffende Staffel hineinfällt Das erfordert zwar ene E Uum

N  1 Berechnung, eil bei größeren ermögen nacheinander ſo viele
verſchiedene Abgabenſätze anzuwenden ſind als das ermögen Staffeln
durchlaufen muß, Uum bis der tatſächlichen Höhe gelangen. Es ird
aber auf leſe Weiſe das ſprunghafte Emporſchnellen der Steuer vermieden,
wie ＋2 bei den bisher blichen Vermögensſteuern jedesmal beim Über⸗
ſchreiten einer Steuerſtufe intrat

Am beſten kann man ſich das Beiſpiel klarmachen Nehmen
wir 0 eS ſei die einmalige Vermögensabgabe bon ermoge dbon

500 000 Mark zu entrichten Dann beträgt die Steuer
50 000 Mark 30/½ 500 Markvon den erſten

500von den folgenden 000 7/½ 44

4 7 100 000 10 000
74 300 000 NI

57 000 Markzuſammen von 500 000 Mark

Das iſt gewi ein chweres er. Aber der ege ird die wirt⸗

ſchaftliche xiſtenz doch noch nicht gefährdet, enn jemand, der 17² illion

beſitzt, davon 57 000 Mark opfern muß Uund auch nicht, enn der Beſitzer



Die einmalige Vermögensabgabe.
von 200 000 Mark abon 000 Mark abzugeben genötigt iſt Für
einen „einfachen“ Mionär Tde die Steuer allerdings chon 142 000 Mark
betragen, für zweifachen 362000 Mark, für einen vierfachen
142000 Mark für neunfachen 2542 000 Mark und für
vierzehnfachen Mionär 4042 000 Mark In allen en bleibt dem
Steuerzahler ein ſo großer eil ſeines Vermögens rig, daß ſeinen
Betrieb wenn auch mit einigen Einſchränkungen, ungehinder wird fort⸗
etzen können Und ſind dieſe Steuerbeträge wirklich ſo übermäßig, enn man
ſie auffaßt als den Anteil an der allgemeinen rde, den der einzelne nach
einem Daſeinskampf des deutſchen Volkes ohnegleichen auf ſich nehmen muß?

Es können aber auch ohne weſentliche Beeinträchtigung des Steuer
ge gewiſſe Erleichterungen eintreten, die das er noch erträglicher
machen gemein könnte die Entrichtung auf mehrere Jahresraten ber⸗
El werden, enn auch nicht wie bon einigen vorgeſ

agen wurde, auf
(wegen der Wertveränderungen) ſo doch auf wie beim Wehrbeitrag
Für gewiſſe Tten des produktiven Vermögens müßten aber noch beſondere
Schutzmaßregeln getroffen werden, ami die Rentabilität des Unternehmens
nicht beeinträchtigt wird Sehr ausführlich wird das bon Somary
der mehrerwähnten Abhandlung dargelegt Bei andwirtſchaftlichem Grund
und oden cheinen ihm entweder Naturalabtretungen (die Anſiedlungen
und Abfindungen bon Kriegsbeſchädigten berwenden wären) oder Auf
erlegung bon Grundſchulden der gangbarſte Weg; auch bei Hausbeſitz und
ſtädtiſchem Bauland hält ＋* dieſe Art der öſung für rbar Zur
Finanzierung des Wertpapierbeſitzes Und der Induſtrieanlagen So⸗
mary die Gründung Nationalen Effekten⸗ und Induſtriebank vor,
die auf Grund der ihr bom eich eingelieferten Vermögensobjekte Obli⸗
gationen bier verſchiedenen Kategorien ausgeben Tde „Die an
briefe der Nationalen Grundſchuldbank und die Schuldverſchreibungen der
Nationalen Effektenban würden Kriegsanleihe auszutauſchen ſein
und zwar derart daß quotenmäßig feſtgelegt ird wiebiel bon den eimn⸗

zelnen Kategorien der Pfandbriefe au egeben wird 7I Bei Geſchäfts
werten hält Somary enne ängere undung der Abgabe für erforderli
Ein näheres Eingehen auf den ar durchdachten und folgerichtig durch
geführten Organiſationsplan en wir uns hier verſagen und für die
Begründung auf die Abhandlung verweiſen.

1 Somary
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583Die einmalige Vermögensabgabe.
Neben der Abgabe bom ermögen E, wie beim Wehrbeitrag,

eine einmalige Abgabe vom Einkommen herlaufen, ami diejenigen,
die zwar nur geringen oder mäßigen Vermögensbeſitz, abei aber ein ohe
Einkommen aben, auch en  rechen der großen Volksabgabe beiſteuern.
Beim Wehrbeitrag betrug die Uote bom Einkommen bei einem Einkommen

bis 3 000 Mark /% des Einkommens
000 7von mehr als bis 3 1,

＋ 000 000 1,
＋ 000 7 000 1„ 14 4

＋2 000 000 1, 2 74

000 7 7 000 ＋. 2,.074

＋ 4 000 ＋ 000 ＋. 2, 74 74

74 000 000 7 3,0 74 ＋ 77＋*

74 7 000 77 7 000 3, 7 ＋

60 000 74 70 000 ＋ 7 44‚0
7 7 000 7 000 4, ＋.

74 ＋. 80 000 100 000 5, ＋74 7

100 000 J. 200 000 6, 4. ＋.

200 000 500 000 174＋ ＋ 4 7. 7,
7 7 500 000 7 8,

Auch da greift, wie bei der Abgabe bom Vermögen, die Staffelung
Platz, wodurch die ſcheinbar Beträge bedeutend herabgedrückt werden.
Aber es erſte ſich bon ſelbſt,‚ daß bei der einmaligen Vermögensabgabe
nicht auch hinſichtlich des Einkommens eine Verzwanzigfachung der Steuer⸗
ſätze des Wehrbeitragsgeſetzes eintreten kann. ielmehr könnte hier über
eine Verzehnfachung des etrages nicht hinausgegangen werden, und
das wäre, namentlich in den höheren Stufen, viel Dement  rechend
kann auch das Erträgnis aus dieſer Kategorie der Steuer nicht das
Vierzigfache des beim Wehrbeitrag erzielten etrages ausmachen. I
das fällt für das Geſamtergebnis der Steuer nicht chwer ins Gewicht
Bei Veranlagung des Wehrbeitrages war der Ertrag aus der Einkommen⸗
beſteuerung auf ein Zehntel des Ertrages aus der Vermögensbeſteuerung
veranſchlagt. ana müßte bei einer einmaligen Vermögensabgabe in Höhe
bon 40 Milliarden die Einkommenbeſteuerung rund 3, Milliarden ein⸗
bringen e enn alſo durch einen niedrigeren ari dieſe Summe
auf die Hälfte herabgedrückt würde, Trde die Steuer im ganzen doch
ihren Zweck erfüllen, ganz abgeſehen avon, daß durch rſere rfaſſung
der Einkommen und andere Verbeſſerungen der Minderertrag wieder aus

geglichen werden könnte Die Heranziehung der Einkommen neben den

ermögen hat 10 nicht in erſter Linie den Zweck, den Ertrag erhöhen,
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eine ungerechte Bevorzugung der Perſonen mit ohen Einkommen
verhüten.

ſprechen alſo gewichtige Gründe ſowohl für als die bor⸗
eſchlagene einmalige Vermögensabgabe. Niemandem kann man es ber⸗

denken, enn geſtützt auf dieſe Gründe ſo tief einſchneidenden
Maßregel nicht glaubt beipflichten können Zu bedauern aber Are es,
wenn man, wie eS leider ſchon geſchehen iſt, dem Meinungsſtreit für
und der die einmalige Vermögensabgabe mit Schlagworten operieren
0  E, die aufreizend Uund verbittern wirken und eine ruhige Diskuſſion

hindern. Es iſt nicht recht wenn man die Verteidiger der einmaligen
Vermögensabgabe als Anarchiſtenzüchter als Schrittmacher des Sozialismu
bezeichnet oder vbon Gefährdung des Privateigentumsprinzips rede
Es andelt ſich 10 um emne einmalige Maßregel, die Unter ganz außer⸗

gewöhnlichen Umſtänden zur Abwehr größerer Übelſtände vorgeſchlagen
wird Das iſt keine Konzeſſion den Sozialismu Und kein ufgeben

des Privateigentumsprinzips. Ebenſo unrecht iſt eS aber auch, den Gegnern
der Maßregel goismu und angel Opferbereitſchaft für das Vater—
land vorzuwerfen. Nur ernſte Gründe und gewiſſenhafte wägung des
Für und der dürfen einner für die politiſche und wirtſchaftliche eiter
entwicklung Unſeres Volkes ſo bedeutſamen rage den 09 geben

Hermann roſe


